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[ISA [DE] 250 (Revised) gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am 

oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor 

dem 31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Ab-

schlüssen für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Aus-

nahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der 

Anlage D.1 des ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung 

für eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler 

Stelle in der WP-Praxis festzuhalten.]  
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 250 (Revised) „Berücksichtigung von 

Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“ ist im Zusammen-

hang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze 

einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“ zu lesen.  

ISA 250 (Revised) wurde vom Public Interest Oversight Board (PIOB) genehmigt, das zu 

dem Schluss gelangt ist, dass bei der Entwicklung des Standards ein ordnungsmäßiger 

Prozess befolgt und das öffentliche Interesse ordnungsgemäß beachtet wurde.  

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeit des 

Abschlussprüfers, bei einer Abschlussprüfung Gesetze und andere Rechtsvorschriften zu be-

rücksichtigen. Dieser ISA [DE] gilt nicht für andere betriebswirtschaftliche Prüfungsaufträge, 

bei denen der Prüfer gesondert mit einer eigenständigen Prüfung und Berichterstattung über 

die Einhaltung bestimmter Gesetze oder anderer Rechtsvorschriften beauftragt wird.  

D.1.1 Verstöße gegen Gesetze und andere Rechtsvorschriften, die sich weder unmittelbare noch 

mittelbar auf den Abschluss auswirken, liegen nicht im Anwendungsbereich dieses ISA [DE]. 

Unbeschadet dessen ist der Abschlussprüfer gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB verpflichtet, 

über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße der 

gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Sat-

zung erkennen lassen, im Prüfungsbericht zu berichten (vgl. IDW Prüfungsstandard: Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)), Tz. 48-

50a). Ferner sind Abschlussprüfer von Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des 

§ 316a Satz 2 HGB („PIE“) nach Artikel 7 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) dazu 

verpflichtet, vermutete Unregelmäßigkeiten, die sich nicht auf den Abschluss auswirken und 

die von dem geprüften Unternehmen nicht untersucht werden, einer Behörde mitzuteilen, die 

für die Untersuchung solcher Unregelmäßigkeiten verantwortlich ist. Mit der Ausnahme für 

Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute kann es unklar sein, welche Behörde zu infor-

mieren ist. Solange dies nicht eindeutig ist, kann sich die Einholung rechtlichen Rats anbieten. 

In Zweifelsfällen kann es sich ferner anbieten, die WPK bzw. die APAS zu kontaktieren.  

 

1.2. Auswirkungen von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften 

2 Die Auswirkungen von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften auf den Abschluss sind sehr 

unterschiedlich. Die Gesetze und anderen Rechtsvorschriften, denen eine Einheit unterliegt, 

stellen den gesetzlichen und sonstigen regulatorischen Rechtsrahmen dar. Die Bestimmungen 

mancher Gesetze oder anderer Rechtsvorschriften wirken sich unmittelbar auf den Abschluss 

aus, da sie die auszuweisenden Beträge und Angaben im Abschluss einer Einheit festlegen. 

Andere Gesetze oder andere Rechtsvorschriften sind zwar vom Management einzuhalten oder 

setzen die Bestimmungen, nach denen die Einheit ihre Geschäftstätigkeit ausüben darf, haben 


